
minalitätsvorbeugung aus der Sicht der perspekti
vischen Entwicklung und ihrer Leitung zu berücksich
tigen. Daraus abgeleitet muß die Stadtverordnetenver
sammlung komplexe Führungsgrößen zur Zurückdrän- 
gung der komplexen Erscheinung Kriminalität für das 
koordinierte, aufeinander abgestimmte Wirken der 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte entwickeln 
und bestimmen, mit welchen Organisationsformen auf 
negative Verhaltensweisen zu reagieren ist.
Aus dieser Sicht wird in den Thesen auch zu den Be
ziehungen zwischen Stadt und Betrieb Stellung ge
nommen. Die Betriebe sind im System der Bekämp
fung und Vorbeugung der Kriminalität in der Stadt 
eigenverantwortlich. Ihre Verantwortung besteht u. a. 
in der vielfältigen und differenzierten Mitwirkung im 
Strafverfahren, in der Überwindung der Ursachen und 
Bedingungen von Rechtsverletzungen sowie in der Er
ziehung und Wiedereingliederung des Rechtsverletzers. 
Vor allem aber ist es erforderlich, daß Bekämpfung 
und Vorbeugung der Kriminalität in den einheitlichen 
betrieblichen Führungsprozeß integriert werden.
Im zweiten Hauptteil der Thesen werden die Aufgaben 
der Stadtverordnetenversammlung und der im Stadt
verband vereinigten staatlichen und gesellschaftlichen 
Kräfte bei der Zurückdrängung bestimmter Kriminali
tätserscheinungen (Jugendkriminalität, soziale und kri
minelle Gefährdung) und — ausgehend vom System
charakter der kriminalitätsbekämpfenden und -vor
beugenden Maßnahmen — Notwendigkeit und Möglich
keit des gemeinsamen Vorgehens gegen Kriminalitäts
schwerpunkte dargelegt.
Der dritte und letzte Abschnitt der Thesen behandelt 
die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverordneten
versammlung und den Reehtspflegeorganen. Kritisch 
wird festgestellt, daß den Wechselbeziehungen zumeist 
keine langfristige Planung, Abstimmung und Kontinui
tät zugrunde liegt und dadurch die Effektivität der Kri
minalitätsbekämpfung und -Vorbeugung beeinträchtigt 
ist. Es kommt darauf an, das Zusammenwirken bei der 
Bekämpfung von Straftaten im Einzelfall und auf der 
Grundlage von Analysen und anderen Informationen 
aus der Tätigkeit der Rechtspflegeorgane, und zwar 
aus allen in ihre Zuständigkeit fallenden Gebieten, ein
schließlich der Erkenntnisse aus der Rechtsprechung 
in Familien-, Zivil- und Arbeitsrechtsverfahren, wir
kungsvoller zu gestalten. Auf diese Weise sind vor 
allem zielsichere Leitungsentscheidungen vorzuberei
ten, und es ist ihre Realisierung zu gewährleisten.
Die sich an die einleitenden Bemerkungen von Dr. ha
bil. L e h m a n n ,  Leiter des Instituts für Strafrechts
pflege und Kriminalitätsbekämpfung der Deutschen 
Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft ..Walter 
Ulbricht“, anschließende Diskussion bestätigte Be
deutung und Wert der Forschungsarbeit; erstmals 
wurde versucht, am Beispiel einer überschaubaren so
zialen Einheit ein System der Kriminalitätsbekämp
fung und -Vorbeugung in seinen vielfältigen Verflech
tungen, Wechselbeziehungen und Wirkungsmöglichkei
ten darzustellen. Gleichzeitig wurde jedoch auch auf 
die Gefahren hingewiesen, die sich aus einer Isolierung 
dieses Teilsystems aus den gesamtgesellschaftlichen 
Zusammenhängen ergeben können. Das müsse bei den 
weiteren Forschungsarbeiten unbedingt beachtet wer
den. Angeregt wurde ferner, den unmittelbaren Zu-: 
sammenhang zwischen dem Erscheinungsbild der Kri
minalität sowie ihrer Entwicklung und den sich daraus 
ergebenden differenzierten Konsequenzen für die Lei
tungstätigkeit exakter zu bestimmen. Dabei müsse auf 
die notwendige Differenzierung bei der Einschätzung 
der Kriminalitätsentwicklung unter deliktsspezifischer 
und territorialer Sicht geachtet werden. Zugleich wurde 
vor einer einseitigen Orientierung auf Strukturfragen

gewarnt, weil das zu einer Vernachlässigung inhalt
licher Probleme der Leitungsbeziehungen führe. Be
achtlich war auch der Hinweis, stärker die mit der Kri
minalität zusammenhängenden Erscheinungen, insbe
sondere Verfehlungen, Ordnungswidrigkeiten und an
dere Rechtsverletzungen, und damit die Einheit von 
Vorbeugung und Bekämpfung zu berücksichtigen.
Im Zusammenhang mit der Aufgabe, Führungsgrößen 
auszuarbeiten, um die vielfältigen staatlichen und ge
sellschaftlichen Aktivitäten zu koordinieren, wurde er
neut auf die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung 
der Verantwortungs- und Kompetenzbereiche der ein
zelnen Organe in bezug auf bestimmte Erscheinungs
formen der Kriminalität, ihrer Randerscheinungen und 
ihres Vorfelds verwiesen. Dabei ist auch das gesamte 
Anliegen mit den gesetzlich und in anderer Weise ver
bindlich geregelten Aufgabenstellungen für die ver
antwortlichen Organe stärker zu verbinden, da es sich 
bei der Lösung dieser Aufgaben um wissenschaftliche 
Rechtsverwirklichung handelt.
Die Beziehungen zwischen Stadt und Betrieb beschrän
ken sich — wie in der Diskussion dargelegt wurde — 
häufig noch auf materielle Zuwendungen der Betriebe 
an Staatsorgane bei der Gestaltung eines sozialisti
schen geistig-kulturellen Lebens. Es komme aber dar
auf an, die Entscheidungsfelder beider sozialen Ein
heiten abzugrenzen und das für die Kooperation not
wendige Maß festzulegen. Vor allem für Städte im Ein
zugsbereich von Großbetrieben sei die Einheit von Ter
ritorium und industriellen Strukturen zu beachten, da 
sich hier besonders komplizierte Probleme aus der Ver
flechtung der Leitungsbereiche ergäben. Neben der 
Aufgabe, die allgemeinen Beziehungen zwischen Stadt 
und Betrieb zu klären, seien insbesondere auch die Be
ziehungen zwischen Betrieb und Wohnbereichen gründ
licher zu untersuchen.
Ausgehend vom Prinzip des demokratischen Zentralis
mus, wurde die zusammenhängende Betrachtung von 
zentraler und territorialer Aufgabenstellung und die 
sich daraus ergebende Einheit von vertikaler und hori
zontaler Leitungstätigkeit hervorgehoben. Unter diesem 
Aspekt sei es — wie verschiedentlich betont wurde — 
notwendig, daß die übergeordneten Organe die sich 
aus ihren Kompetenzen ergebenden Bedingungen für 
die Realisierung der Aufgaben schaffen, die vor den 
Organen der Stadt bei der Leitung des Kampfes gegen 
die Kriminalität stehen. Eine solche Verantwortung er
wachse vor allem der Volksvertretung des Kreises und 
ihren Organen.
In diesem Zusammenhang wurde auch die spezifische 
Bedeutung der Kreisstadt als Verwaltungs- und Wirt
schaftszentrum gegenüber den anderen kreisangehöri
gen Städten betont.
Eine besondere Unterstützung erwarten die Praktiker 
bei der Koordinierung und Information. Durch die ver
schiedenen Koordinierungsformen, wie die Zusammen
arbeit der verantwortlichen Organe in Arbeitsgruppen 
unter Leitung der Stellvertreter Inneres der örtlichen 
Räte, Koordinierungsgespräche dieser Organe, Ver
suche der Koordinierung über die Ständige Kommis
sion Inneres, Volkspolizei und Justiz der örtlichen 
Volksvertretungen, über periodische Sicherheitskonfe
renzen u. ä., bemühen sich die Praktiker, zur System
wirkung zu kommen. Andererseits erfordert die Viel
falt dieser Formen einheitliche und wissenschaftlich 
fundierte Regelungen.
Die Beziehungen und die Zusammenarbeit der Rechts
pflegeorgane mit den staatlichen Organen ergeben sich 
aus der exakten Bestimmung der Stellung der Rechts
pflegeorgane im System der sozialistischen Staatsmacht 
und ihrer Einordnung in den Prozeß der gesamtgesell-
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